
Nr. Textteil (T) oder 

Begründung (B)

Kapitel Beschreibung Änderung Grund (informelle Kurzfassung; maßgeblich 

ist alleine die Sitzungsvorlage vom 

01.08.2014)

1 B Kap.2.2.2 Ergänzung des Begründungstext zu den 

einzelenen Kulturlandschaftsbereichs-

charakteristika

war im Mai 2014 noch in der Bearbeitung

2 B Kap. 4.5.1 Ergänzung der Begründung um die Darstellung der 

Methodik, die der agrarstrukturellen 

Standortbewertung im Fachbeitrag der LWK NRW 

und den Darstellungen der Beikarte 4J - 

Landwirtschaft zu Grunde liegt.

war im Mai 2014 noch in der Bearbeitung; die 

Ergänzung dient der Nachvollziehbarkeit der 

in der Karte dargestellten Inhalte

3 B Kap. 4.5.1 Ergänzung des Begründungstextes hinsichtlich der 

im Rahmen des Erarbeitungsverfahrens zu 

klärenden Fragestellung, ob die der Beikarte 4J 

zugrundeliegende Bewertung (Methodik textlich 

ergänzt, s. Zeile 5) geeignet ist, zuverlässig die vor 

anderweitiger Inanspruchnahme besonders zu 

schützenden landwirtschaftlichen Flächen 

abzubilden .

war im Mai 2014 noch in der Bearbeitung

4 B 7.1.1 ANLAGEN  Karten und Tabellen der Infrastrukturauswertung war im Mai 2014 noch in der Bearbeitung

5 B Kap. 7.2.1 - 7.2.6 jeweils Überarbeitung der Verweise zu 

gleichbleibenden, weggefallenen und 

neudargestellten Bereichen: Hinweis auf Karten 

im Anhang 3 der Begründung

redaktionell

6 B Kap. 7.2.15 Änderungen an der Begründung zu den 

Windpotenzialbereichen (insb. zu den Gründen 

am Festhalten an Bereichen mit erheblichen 

Umweltauswirkungen)

Enger Bezug zum Umweltbericht.

7 B Kap. 7.2.6.2, Tab. 7.2.6.2.2 Korrektur der Tabelle in Bezug auf Zuordnung der 

Stadt Hilden zum mittelzentralen (anstelle zum 

oberzentralen) Siedlungsstrukturtyp entsprechend 

Abb. 3.1.2.1.2.1 der Begründung (Stand August 

2012)

redaktionell

8 B Kap. 7.2.6.2, Abb. 7.2.6.2.1 Korrektur der Abb. in Bezug auf Zuordnung der 

Stadt Hilden zum mittelzentralen (anstelle zum 

oberzentralen) Siedlungsstrukturtyp entsprechend 

Abb. 3.1.2.1.2.1 der Begründung (Stand August 

2012)

redaktionell

9 B Kap. 7.2.6.2, Abb. 7.2.6.5.1 Veränderung der Abbildung wegen Wegfall der 

Darstellung insbes. im Bereich Heiligenhaus / 

Velbert; Darstellung entfällt mangels Bereichen, in 

denen die relevanten Kriterien zutreffen; bzgl. des 

Anschlusses zu den Grünzügen des RVR erfolgte 

eine Abstimmung am 03.07.2014 mit dem RVR 

(siehe hierzu auch Tab. "Änderungen der 

zeichnerischen Darstellungen")

redaktionell

10 B Kap. 7.2.6.2, Abb. 7.2.6.5.2 

und Tab. 7.2.6.5.1

Veränderung der Abbildung wegen Wegfall der 

zeichnerischen Darstellung RGZ  insbes. im 

Bereich Heiligenhaus / Velbert und Ergänzung der 

standortbezogenen Begründung

redaktionell

11 B Kap. 9 Neues Kapitel, in dem auf die Ergebnisse der 

Umweltprüfung eingegangen wird. Das Kapitel 

diskutiert alle Flächen, welche laut Ergebnis des 

Umweltberichtes  voraussichtlich erhebliche 

Umweltauswirkungen erwarten lassen. Daraus 

ergeben sich zum Teil Streichungen und 

Alternativenbetrachtungen. Diese Änderungen 

sind  nicht mehr extra in der Tabelle zu den 

Veränderungen z.B. der graphischen 

Darstellungen aufgelistet werden (das neue Kap. 9 

zeigt die Änderungen).

Erforderliche Reaktion auf SUP - erhöhte 

Abwägung unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der SUP

12 B Anhang  der Begründung 

hinter Kap. 10 

Karte der wegfallenden, neuen oder gleich 

gebliebenen Bereiche aus der zeichnerischen 

Darstellung

war im Mai 2014 noch in der Bearbeitung 

(auch enger Bezug zum Umweltbericht.)

Wesentliche Änderungen an der Begründung in der Vorlage vom 01.08.2014 im Vergleich zur Fassung gemäß RR-Beschluss vom 26.06.2014

(informelle Zusatzinformationen; maßgeblich bleibt die Sitzungsvorlage vom 01.08.2014)

Vorbemerkung: Hier werden nur diejenigen aus der Sitzungsvorlage ersichtlichen Änderungen noch einmal gebündelt dargestellt, die nicht aus den Erkenntnissen 

aus der Umweltprüfung resultierten. Denn Änderungen aufgrund der Umweltprüfung sind in komprimierter Form bereits aus dem Kapitel 9 der Begründung 

gebündelt ersichtlich.


